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RS OGH 1977/11/8 5Ob320/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1977

Norm

KO §9

Rechtssatz

Der vom Konkursgericht gesetzten Anmeldungsfrist kommt nur die Bedeutung zu, daß die bis zu ihrem Ende

eingebrachten Anmeldungen vor den späteren bevorzugt sind.
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